Ihre Beihilfestelle hat aus obiger Rechnung diverse Leistungen nicht anerkannt mit der Begründung, daß die mit der Verabreichung eines nicht verschreibungspflichtigen Medikaments entstandenen Honorarkosten nicht beihilfefähig sind. Diese Sichtweise der Beihilfe ist bedauerlich, leider höre ich aber vermehrt, daß sie sich zur gängigen Abrechnungspraxis entwickelt, obwohl keine Regelung der Beihilfeverordnungen dies vorsieht. Wenn es sich um eine Injektion handelt, die ausschließlich dem Zweck dient, ein nicht verschreibungspflichtiges Medikament zu verabreichen, wird man diese Handhabung akzeptieren müssen.

Anders verhält es sich, wie in Ihrem Fall, bei der neuraltherapeutischen Injektion. Diese dient nicht dem Verabreichen eines Medikamentes, sondern der Reiz, der durch die Injektion selbst ausgeübt wird, stellt die eigentliche Therapie dar. Das Medikament dient allein als Hilfsmittel zur Durchführung der Injektion. Ein solches Hilfsmittel ist in der Regel ein Lokalanästhetikum, es könnte aber auch eine (fast) beliebige andere Flüssigkeit sein. Mir sind Therapeuten bekannt, die für die Neuraltherapie erfolgreich isotonische Kochsalzlösung verwenden. Die Verwendung eines Lokalanästhetikums oder eines homöopathischen Komplexmittels ist im Sinne der neuraltherapeutischen Segment- oder Störfeldtherapie deshalb als ein solches Hilfsmittel zu sehen. Und da die Neuraltherapie eine Therapie ist, die nicht von der Beihilfefähigkeit ausgeschlossen ist, müssen die Leistung selbst sowie die aus der Durchführung entstandenen Kosten für Honorare und Material selbstverständlich erstattet werden.

Ich hoffe, Ihnen mit dieser Stellungnahme geholfen zu haben, so daß einer Erstattung nunmehr nichts mehr im Wege steht.

